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„Sozialwirtschaft integriert II – Sorgearbeit im Quartier“ – ein Förderangebot 

des Landes Hessen und der Stadt Kassel für langzeitarbeitslose Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Stadt Kassel beteiligt sich vorbehaltlich der Bewilligung durch das Land 

Hessen an der Umsetzung des Hessischen Förderangebotes „Sozialwirtschaft 

integriert“ mit einem zweiten Projekt „Sorgearbeit im Quartier“. Es wird als 

Sonderprojekt im Hessischen Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2019 

durchgeführt. Die Stadt hat die für die Durchführung erforderlichen 

Finanzmittel beim Land Hessen beantragt. 

 

2. Das Sozialamt der Stadt Kassel wird mit der Steuerung, Koordination und 

Verwaltung des Projektes beauftragt. 

 

3. Das Personal- und Organisationsamt wird ermächtigt, das für die 

Projektumsetzung benötigte Personal einzustellen und zu beschäftigen. 

 

4. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Personalkosten für die 

Projektsteuerung, Koordination, Fachanleitung und sozialpädagogische 

Begleitung sowie projektbezogene Sachkosten, soweit sie nicht durch Dritte 

oder durch Eigenmittel der umsetzenden Kooperationspartner sichergestellt 

wird. 

 

5. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2020 für das 

Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Die voraussichtlichen Projektmittel für 

die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden im Rahmen der  

Haushaltsplanung 2020 bei der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. 

Die voraussichtlichen Projektmittel für das Haushaltsjahr 2024 werden im 

Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei der mittelfristigen Finanzplanung 

berücksichtigt.“ 
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Mit der Ausschreibung weiterer Projektmittel im Bereich „Sozialwirtschaft 

integriert“ durch das Landes Hessen ergibt sich für die Stadt Kassel die 

Möglichkeit, die Qualifizierung langzeitarbeitsloser Menschen und die Stärkung 

individueller Integrationsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt mit strukturellen 

Optimierungsvorhaben der lokalen Sorgeinfrastruktur in den Kasseler Stadtteilen 

mittelfristig zu verbinden. 

 

Langzeitarbeitslose Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sollen 

adressatenorientiert, entlang ihrer spezifischen Bedürfnisse als „Sorgeassistenten“ 

qualifiziert und im Bereich der ambulanten und stationären Pflege, betreuten 

Wohnformen und haushaltsnahe Dienstleistungen in den Kasseler Stadtteilen 

eingesetzt werden. 

 

Durch das Projekt sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die 

besondere Situation der Qualifizierungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

berücksichtigen, um somit die Grundlage für ein eigenständiges und 

existenzsicherndes Einkommen zu sichern oder auch nächste Schritte einer 

beruflichen, voll qualifizierenden Ausbildung zu ermöglichen. 

 

Das Förderangebot des Landes Hessen ergänzt in idealer Weise die städtischen 

Anstrengungen der Arbeitsmarktintegration, Fachkräftesicherung und 

kooperativen Steuerung der kommunalen Pflege- und Sorgeinfrastruktur im 

sozialen Nahraum. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein der lokalen 

Arbeitsmarktstrategie der Stadt Kassel. Es wird in enger Kooperation mit den 

Jobcentern Stadt Kassel und Landkreis Kassel, ambulanten und stationären  

Pflege-, Ausbildungs- und Qualifizierungsträgern in der Region, den Trägern von 

Quartiersarbeit, den Wohlfahrtsverbänden und der Universität Kassel 

durchgeführt. Darüber hinaus sind intermediäre Institutionen der Stadtgesellschaft 

wichtige Partner für die erfolgreiche Projektumsetzung. Es soll zudem eine 

Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für die Themen demografischer Wandel, 

kommunale Sorgeinfrastruktur, „Gute-Praxis-Beispiele“ und nachhaltige 

Finanzierung erfolgen. 

 

Zentrales Ziel ist die Qualifizierung und der Einsatz von Sorgeassistentinnen und 

Sorgeassistenten für die Erbringung haushaltsnaher Dienstleistungen/Hilfen im 

Haushalt in Privathaushalten, Pflegeeinrichtungen und betreuten Wohnformen. 
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3 von 5 Den Projektteilnehmenden werden folgende Angebote unterbreitet: 

 Qualifizierung zur „Sorgeassistentin“/zum „Sorgeassistenten“ (beinhaltet 

auch die Zertifikate Alltagsbegleiterin / Alltagsbegleiter und 

Betreuungsassistentin / Betreuungsassistent) 

 Angebote zum integrierten Fach- und Sprachenlernen für nicht-

muttersprachliche Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer 

  qualifizierungsbegleitende sozialpädagogische Betreuung 

 ggf. die Einmündung in ein gecoachtes Beschäftigungsverhältnis und der 

Einsatz in Einrichtungen und Privathaushalten. 

 

Die Unternehmen der Sozialwirtschaft sehen auch für Fachkräfte mit einer 

Qualifizierung unterhalb einer dualen Ausbildung sehr gute Beschäftigungschancen 

in der Pflege und den Hilfen im Haushalt in der Region. Gerade vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung und mit Blick auf den Wunsch vieler 

Menschen, möglichst lange selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben, wird 

deutlich, dass in der näheren Zukunft der Bedarf an Fachkräften dieser 

Berufsgruppe steigen wird.  

 

Für die Aufnahme des elfmonatigen Zertifikatslehrgangs Sorgeassistentin / 

Sorgeassistent sind pro Jahr feste Starttermin ab dem 2. Mai 2020 geplant. 

Für alle Teilnehmenden wird grundsätzlich vorab eine Orientierungs- und 

Aktivierungsmaßnahme zur Lehrgangsvorbereitung geplant. Zur individuellen 

Begleitung des Qualifikationsprozesses wird während der gesamten Teilnahmezeit 

ein sozialpädagogisches Coaching sowie ein lehrgangsintegriertes 

Fachsprachenlernen angeboten. Nach Abschluss der Qualifizierung wird ein Teil der 

Sorgeassistentinnen und –assistenten nach individueller Eignung in geförderte und 

fachlich gecoachte Beschäftigung übernommen werden. Da für einige 

Teilnehmende der Einsatz in privaten Wohnungen oder stationären Einrichtungen 

aufgrund der langen Phasen fehlender Erwerbsarbeit eine Herausforderung 

darstellt, werden sie durch eine Fachanleitung in den ersten sechs Monaten der 

Beschäftigung begleitet. Somit sollen eine ständige Reflexion des eigenen 

Arbeitsverhaltens und damit eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsqualität, 

der Abbau von Unsicherheiten, der Stärkung des eigenen professionellen 

Selbstvertrauens erreicht werden.  

 

Durch die Projektteilnahme soll den Teilnehmenden langfristig der Zugang zu 

gesellschaftlich anerkannten, das Selbstwertgefühl steigernden beruflichen 

Tätigkeiten eröffnet werden. Gleichzeitig wird die soziale und finanzielle 

Unabhängigkeit gestärkt. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, 

ein eigenständiges und existenzsicherndes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften. 

 

Gleichzeitig sind die Unternehmen der Sozialwirtschaft aufgefordert, tariflich 

entlohnte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu fairen 

Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. 
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4 von 5 Die Projektinnovation liegt in der projektierten Verbindung von Qualifizierung, 

integrierter fach- und bildungssprachlicher Förderung und (geförderter) 

Beschäftigung in einem bislang weitgehend unerschlossenen Bereich der 

haushaltsnahen und hauswirtschaftlichen Dienstleitungen in Pflegekontexten von 

Privathaushalten strukturell benachteiligter Stadtquartiere. 

 

Das Projekt soll am 1. April 2020 beginnen (Projektkoordination) und wird 

voraussichtlich am 30. September 2024 abgeschlossen sein, allerdings mit der 

konkreten Perspektive einer dann wirtschaftlich betriebenen Verstetigung der 

Sorgearbeit in den Quartieren. Es ist für 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

geplant. Davon sollen mindestens 60 Teilnehmende das Zertifikat „Sorgeassistenz“ 

erwerben. Mindestens 20 Teilnehmende sollen im direkten Anschluss in 

Beschäftigung einmünden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bezogen auf das Projektbudget mit dem Förderzeitraum 2020 bis 2024 wird für 

die Jahre 2020 bis 2024 unter Berücksichtigung des oben dargestellten 

Projektkonzeptes von folgenden Kosten, Förder- und Eigenmitteln der Stadt 

Kassel ausgegangen:  

 
Ausgabenplan 2020 2021 2022 2023 2024 Insgesamt 

Personalkosten 

 

229.253,96 273.766,30 280.327,57 284.972,57 103.182,50 1.171.502,90 

sonstige 

Personalkosten 

7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  13.000,00 

Ausgaben für 

Teilnehmende 

24.625,00 24.625,00 24.625,00 24.625,00  98.500,00 

Sachkosten 78.450,00 79.450,00 79.450,00 78.450,00 4.500,00 320.300,00 

       

Gesamtauf- 

wendungen 

339.328,96 379.841,30 386.402,57 390.047,57 107.682,50 1.603.302,90 

 
Finanzierungs-

plan 

2020 2021 2022 2023 2024 Insgesamt 

Beantragte 

Landesmittel 

305.396,06 341.857,17 347.762,31 351.042,81 96.914,25 1.442.972,60 

Kommunale  

Mittel 

33.932,90 37.984,13 38.640,26 39.004,76 10.768,25 160.330,30 

Gesamt- 

finanzierung 

339.328,96 379.841,30 386.402,57 390.047,57 107.682,50 1.603.302,90 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel (Förder- und Eigenmittel) stehen im 

Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2020 im Produktbereich 5 Soziale 

Leistungen, Produkt 312 02 Kommunale Eingliederungsleistungen zur Verfügung. 

Die voraussichtlichen Projektmittel für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden 

im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 bei der mittelfristigen Finanzplanung 

berücksichtigt. Die voraussichtlichen Projektmittel für das Haushaltsjahr 2024 
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5 von 5 werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei der mittelfristigen 

Finanzplanung berücksichtigt. 

 

Sollten im Projektverlauf weitere Drittmittel eingeworben werden, so wird der 

Finanzierungsplan entsprechend geändert. Die Kosten für das Projektpersonal, die 

Ausgaben für die Teilnehmenden (z.B. Fahrtkosten) und Sachkosten sind im 

Projektbudget sichergestellt. Die arbeitsplatzbezogenen Sach- und Gemeinkosten 

sind bei der Kalkulation der Ausgaben und den kommunalen Eigenmitteln 

berücksichtigt. Sie sind allerdings nur dann zuschussfähig, wenn sie konkret 

projektbezogen und nicht als Kostenpauschalen nachgewiesen werden können. Da 

dies voraussichtlich nicht der Fall sein wird, bleiben sie im Antrags- und 

Abrechnungsverfahren mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und 

Integration unberücksichtigt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 30. März 2020 beschlossen. 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




